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Betreff

1. Änderung Sanierungswirtschaftsplan 2010 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

25.08.2010: Sanierungsausschuss 
31.08.2010: Hauptausschuss 
09.09.2010: Stadtrat

25.08.2010 
31.08.2010 
09.09.2010

laut BV 
laut BV 
laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Frau Rauer 17.08.2010

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 1. Änderung des Sanierungswirtschaftsplanes 2010 entsprechend 
Anlage 1. 
Weiterhin beschließt der Stadtrat, Ausgleichsbetragseinnahmen, die über den in der 1. Änderung 
hinausgehenden Einnahmebetrag erzielt werden, für die Inlinersanierung III lfd. Nr. 21 - Spring-
straße (oberer Teil), welche gegenwärtig nur  ohne Kosten in die1. Änderung aufgenommen werden 
konnte, einzusetzen.  

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Mit Datum vom 25.2.2010, Beschluss-Nr. 10/StR/05/006 wurde der Sanierungswirtschaftsplan 2010 
beschlossen. 

Entsprechend der bisher abgeschlossenen Verträge über die Ablösung von Ausgleichsbeträgen 
werden bis zum Jahresende 2010 anstatt 230 T€  höhere  Einnahmen erzielt 
(s. I Nr. 4). 
Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Einnahmen durch weitere Vertragsabschlüsse erhöhen 
werden (s. I lfd. Nr. 5). 
Da der Abwasserverband Kosten i.H.v. 9.736,83 €, welche im Rahmen der Baumaßnahme 
Springstraße verausgabt wurden, aber den Abwasserverband tangieren, rückerstattet hat, sind auch 
hier Einnahmen zu verzeichnen. 

Aufgrund der Planungsstände und Maßnahmeveränderungen ergibt sich weiterhin 
die 1. Änderung des Sanierungswirtschaftplanes 2010. 

Die Änderungen sind in der Anlage 1 - 1. Änderung des Sanierungswirtschaftsplanes 2010 
und Anlage 2 - Erläuterung zu den Einzelmaßnahmen entsprechend dokumentiert. 

Anlagen: 
Anl. 1 - 1. Änderung Sanierungswirtschaftsplan 2010 
Anl. 2 - Erläuterung zu den geänderten Einzelmaßnahmen 



Anlage 2 

Erläuterung zu den geänderten Einzelmaßnahmen 

II. Fortführung der Maßnahmen aus Vorjahr 

lfd. Nr. 7 - Kloster Wallstr. 48 
Das Vorhaben wurde mit Minderkosten abgeschlossen. 

lfd. Nr. 8 - Grünfläche Burgstraße/Badergasse - Planung 
Das Vorhaben ist abgeschlossen. 

lfd. Nr. 16 - Planung Neustädter Platz/Straße 
Das Vorhaben wurde mit Minderkosten abgeschlossen. 

III. Maßnahmen des Jahres 2010 

lfd. Nr. 2 - Parkplatz Große, Kleiner Badergasse - Baumpflanzung Tulpenbaum auf Hochbeet  
Die vorerst veranschlagten Kosten zur Realisierung reichen nicht aus. Der Ansatz wurde daher 
erhöht. 

lfd. Nr. 4 - Planung Schloßplatz Ph. 1 - 2 
Das Bauvorhaben Schlossplatz wurde im Rahmen des Stadtumbaus Aufwertung Altstadt in den 
Jahren 2012/2013 bewilligt. Um die bauliche Realisierung sicherzustellen ist vorgesehen, einen 
Planungsvorlauf zu schaffen. 
Dementsprechend werden Kosten für die Planung Ph. 1 - 2 eingeplant. 

lfd. Nr. 5 - Planung Stiftstraße Ph. 1 - 2 
Die Stiftstraße stellt eine der wenigen Straßenzüge im Innenstadtbereich dar, die noch saniert werden 
muss. 
Hinsichtlich der weiteren Schritte, z.B. Fördermittelbeantragung zur Bauumsetzung ist vorgesehen, die 
Planung Phase 1 bis 2 zu beauftragen.

lfd. Nr. 6 - Planung Neustädter Platz Ph. 3 - 6 
Die Planungsphasen 1 - 2 sind bereits realisiert. Es ist vorgesehen, die Planung soweit  
voranzutreiben, dass, sobald eine Bauumsetzung aufgrund von Fördermittelbewilligungen möglich ist, 
diese entsprechend baulich umzusetzen.  Aus  diesem Grund ist vorgesehen, die 
Planungsphasen 3 - 6 zu beauftragen. 

lfd. Nr. 7 - Bachplatz Poller 
Es ist erforderlich, den Bachplatz durch Poller vor der Befahrung zu schützen. 
Die gegenwärtig  vorhandenen Betonkübel entsprechen  qualitativ nicht dem Erscheinungsbild des 
Bachplatzes mit der Einmündung Schulstraße. 
Aus diesem Grund werden entsprechende Mittel für Poller vorgesehen. 

lfd. Nr. 8 - Wallstraße Straßenentwässerung - Inliner 
lfd. Nr. 9 - Markt Straßenentwässerung - Inliner 
lfd. Nr. 10 - Marktstraße Straßenentwässerung - Inliner 
lfd. Nr. 11 - Buttermarkt Straßenentwässerung - Inliner 
lfd. Nr. 12 - Museumsgasse Straßenentwässerung - Inliner 
lfd. Nr. 13 - Schalaunische Straße Straßenentwässerung  - Inliner 
lfd. Nr. 14 - Holzmarkt Straßenentwässerung - Inliner 
lfd. Nr. 15 - Hopfengasse Straßenentwässerung - Inliner 
lfd. Nr. 16 - Lachsfang Straßenentwässerung - Inliner 
lfd. Nr. 17 - Kleine Badergasse Straßenentwässerung - Inliner 
lfd. Nr. 18 - Große Badergasse Straßenentwässerung - Inliner 
lfd. Nr. 19 - Speichergasse Straßenentwässerung - Inliner 



lfd. Nr. 20 - Brandgasse Straßenentwässerung - Inliner 
lfd. Nr. 21 - Springstraße (oberer Teil) - Inliner 

Der Abwasserverband hat angezeigt, dass in den Straßen Wallstraße, Markt, Marktstraße, 
Buttermarkt, Museumsgasse, Schalaunische Straße, Holzmarkt, Hopfengasse, Lachsfang, Kleiner 
Badergasse, Große Badergasse, Speichergasse, Brandgasse und Springstraße zwingend eine 
Inlinersanierung zu erfolgen hat, da Abwasserkanäle nach erfolgter Kamerabefahrung Mängel 
aufweisen, die zu beheben sind. 
Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung hat sich die Stadt Köthen für die Straßenentwässerung 
mit jeweils 90 % der anfallenden Kosten zu beteiligen.  Die Kosten sind  dem Abwasserverband somit 
zu erstatten. 
Die Maßnahmen werden dann im Jahr 2011 bauseits realisiert. 
Die einzelnen Maßnahmen wurden folglich in der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2010 
aufgenommen. 

Für das Vorhaben III lfd. Nr. 21 "Springstraße Straßenentwässerung oberer Teil  - Inliner" reichen die 
vorhandenen Mittel nicht zur  Finanzierung. Es wird aber davon ausgegangen, dass bis zum 
Jahresende weitere Ablösevereinbarungen  mit Eigentümern abgeschlossen werden,sodass sich der 
Einnahmebetrag aus Ablösebeträgen erhöhen kann. Diese Mehreinnahmen werden dann bis zur 
vollständigen Finanzierung des Vorhabens III lfd. Nr. 22 "Springstraße Straßenentwässerung - Inliner" 
eingesetzt. 

Ebenfalls könnten ggf. Einsparungen bei den privaten Maßnahmen (siehe nichtöffentlicher Teil I Nr. 
10)  erzielt werden. Sollte dies der Fall sein, werden diese Mittel zur Finanzierung des Vorhabens III 
lfd. Nr. 21 - Springstraße (oberer Teil) Straßenentwässerung - Inliner eingesetzt. 

lfd. Nr. 23 Private Maßnahmen 
siehe nichtöffentlicher Teil
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